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E i n l a d u n g 

 

Am Mittwoch, 28. Juni 2023 um 19:30 Uhr im Versammlungsraum der Gemeinde 

Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz, zur  

21. öffentliche Bauausschusssitzung 

Tagesordnung  Drucksache 
 

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

durch den Bürgermeister, Bestätigung der Niederschrift vom 20.04.2023 

 

2. Einwohnerfragestunde  

3. Beratung und Beschlussfassung von Vorlagen  

3.1. Antrag auf Baugenehmigung; S. und C. Scholz im OT Sprotta-Siedlung 035 

3.2. Antrag auf Baugenehmigung; P. Pätzold im OT Wöllnau 036 

3.3. Antrag auf Baugenehmigung; S. und S. Rosche im OT Sprotta-Siedlung 037 

3.4. Antrag auf Baugenehmigung; L. Fischer im OT Sprotta 038 

3.5. Antrag auf Baugenehmigung; R. Schunke im OT Sprotta 053 

3.6. Verkauf Flurstück 67/34, Flur 6, Gemarkung Mörtitz 039 

4. Sonstiges / Information  

 

Die öffentlichen Beschlussvorlagen und ggf. Anlagen liegen während der Sitzung im 

Sitzungsraum zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 

gez. Märtz 

Bürgermeister 

___________________________________________________________________________ 

Korrektur zur : Vergabe der Gemeinde Doberschütz „Verkauf von Grundstücken im 
Wohnbaugebiet „Windmühlenbreite“ im OT Mörtitz“ vom 08.06.2023 
 
Auf dem Baugrundstück BG 6 befindet sich eine Teilfläche (rund 18 m²) der 

Schmutzwasserpumpstation einschl. Schaltschränken. 

Für diese Fläche muss auf dem Flurstück 6/26 ( BG 6 ) noch eine Dienstbarkeit eingetragen 

werden.  

Im Kaufvertrag wird hierzu ein entsprechender Vermerk mit Aussage zum finanziellen 

Ausgleich eingetragen. 

Die Größe des Flurstückes 6/26 einschl. Teilfläche „Schmutzwasserpumpstation) beträgt ca. 

461 m². 
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E i n l a d u n g  
 

Am Donnerstag, 6. Juli 2023 um 19:30 Uhr im Saal der Gaststätte Barth, Fr.- Schubert- 

Straße 4, 04838 Doberschütz OT Mörtitz, zur  

20. öffentliche Gemeinderatssitzung 

 

Tagesordnung  

 

Drucksache 

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

durch den Bürgermeister, Bestätigung der Niederschrift vom 27.04.2023 

 

2. Einwohnerfragestunde  

3. Beratung und Beschlussfassung von Vorlagen  

3.1. Abwägungsbeschluss B-Plan "Am Sonnenwinkel" OT Sprotta-Siedlung 040 

3.2. Satzungsbeschluss zum B-Plan "Am Sonnenwinkel" OT Sprotta-Siedlung 041 

3.3. Aufhebung Beschluss 10/2023 vom 09.02.2023 042 

3.4. Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an 

Freiflächenanlagen (PV Rote Jahne GmbH & Co. KG) 

043 

3.5. Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 101/10 der Flur 1 der Gemarkung 

Paschwitz 

044 

3.6. Verkauf der Flurstücke 119/112 und 119/113 der Flur 4 der Gemarkung 

Doberschütz 

045 

3.7. Vergabe Straßennamen "Milanweg" im OT Rote Jahne 046 

3.8. Vergabe Straßennamen "Fuhrwerkstraße" im OT Rote Jahne 047 

3.9. Vergabe Straßennamen "Falkenweg" im OT Rote Jahne 048 

3.10. Beschluss zur Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe der 

Wohnbaugrundstücke "Windmühlenbreite" OT Mörtitz 

049 

3.11. Bestimmung des Wahltages zur Bürgermeisterwahl 2024 und des Tages 

für den evt. 2. Wahlgang 

050 

3.12. Spenden, Schenkungen und sonstige Zuwendungen 051 

3.13. Information zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen der 

Gemeinde Doberschütz für das Jahr 2022 

052 

4. Sonstiges/Informationen  

 

Die öffentlichen Beschlussvorlagen und ggf. Anlagen liegen während der Sitzung im 

Sitzungsraum zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 

 

gez. Märtz 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG            
 

der Gemeinde Doberschütz für das Jahr  2022 
 

1.  Kindertageseinrichtungen   
 

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 
Krippe 9 h 

in € 

Kindergarten 9 h 

in € 

Hort 6 h 

in € 

erforderliche  

Personalkosten 
1.136,27 473,45 255,66 

erforderliche  

Sachkosten 
246,46 102,69 55,45 

erforderliche Personal- und 

Sachkosten 
1.382,73 576,14 311,11 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-
Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 
 

1.2.   Deckung der Personal- und Sachkosten  je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 
Krippe 9 h 

in € 

Kindergarten 9 h Hort 6 h 

in € vor SVJ* im SVJ* 

Landeszuschuss 246,83 246,83 164,56 

Elternbeitrag  

(ungekürzt) 
201,50 95,50 95,50 54,00 

Gemeinde  

(inkl. Eigenanteil  

freier Träger) 

934,40 233,81 233,81 92,55 

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr 
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1.3.   Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete  

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

 
Aufwendungen 

in € 

Abschreibungen (vorläufige Werte) 62.495,11 

Zinsen - 

Miete - 

Gesamt 
62.495,11 

 

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 
Krippe 9 h 

in € 

Kindergarten 9 h 

in € 

Hort 6 h 

in € 

Gesamtaufwendungen  

je Platz und Monat  
1.416,93 590,39 318,81 

 

2.  Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG  
-entfällt- 

 

Doberschütz, den 08.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Gemeindeverbindungsstraße Nr. 1 „Mölbitzer Straße“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. Bestandsblattnummer 

Nr. 1 

2. Änderung Straßenbezeichnung  

GVS Doberschütz-Mölbitz 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

827/0 und 112/5, Flur 4, Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Ortsstraße „Bahnhofstraße“  

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Gemarkungsgrenze Doberschütz/Mölbitz  

6. Straßenlänge  

1,505 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

                                     

Maßstab 1:5.800, Ortsstraße „GVS Doberschütz/Mölbitz“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 5 „Wildenhainer Weg“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 3 

2. Straßenbezeichnung  

Wildenhainer Weg 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

38/39, 64/1, 77/4 und 242/77, Flur 2, Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt   

Bundesstraße „B 87“ Eilenburger Chaussee 

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Ortsstraße „Marhta-Brautzsch-Straße 2.2“ 

6. Straßenlänge  

0,231 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

                              

Maßstab 1:1.300, Ortsstraße „Wildenhainer Weg“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 11 „Trift“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. Änderung Bestandsblattnummer 

Nr. 4 

2. Änderung Straßenbezeichnung  

Eilenburger Chaussee 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

552/1, 459/1, 460/1, 461/1, 462/1, 514/69, 518/71, 517/71 und 71/6 Flur 3, Gemarkung 

Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 4.1/4.2 

Bundesstraße „B 87“/Ortsstraße „Eilenburger Chaussee 4.1“  

5. Beschreibung vom Endpunkt 4.1/4.2  

Weg „Zum Morellensee“/in Verlängerung der südlichen Grenze des Flurstücks 71/7, Flur 3, 

Gemarkung Doberschütz  

6. Straßenlänge  

0,549 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:2.100, Ortsstraße „Eilenburger Chaussee“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 9 „Lottoweg“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. Änderung Bestandsblattnummer 

Nr. 6 

2. Straßenbezeichnung  

Lottoweg 

3. Beschreibung vom Anfangspunkt  

Kreisstraße „K8903“ Strellner Straße 

4. Beschreibung vom Endpunkt   

Ortsstraße „Eilenburger Chaussee“  

5. Straßenlänge  

0,296 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:1.500, Ortsstraße „Lottoweg“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 8 „Hohlweg“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. Änderung Bestandsblattnummer 

Nr. 10 

2. Straßenbezeichnung  

Hohlweg 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

225/3, 224, 105 und 299/11, Flur 4, Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt  

Bundesstraße „B 87“  

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Ortsrand 

6. Straßenlänge  

0,249 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:1.500, Ortsstraße „Hohlweg“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 7 „Siedlungsweg“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 11 

2. Straßenbezeichnung  

Siedlungsweg 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

119/68, 805/119, 119/36, 119/26, 119/40, 119/42, 119/44, 119/46, 119/48, 113/23, 113/31, 

113/4, 113/25, 113/29, 113/18, 113/27 und 119/109, Flur 4, Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 11.1 / 11.2 / 11.3   

Ortsstraße „Bahnhofstraße“ / Ortsstraße „Siedlungsweg 11.1“ / Ortsstraße „Siedlungsweg 

11.2“ 

5. Beschreibung vom Endpunkt 11.1 / 11.2 / 11.3   

Östliche Grenze des Flurstücks 113/4, Flur 4, Gemarkung Doberschütz / beschränkt-

öffentlicher Weg „Siedlungsweg“ / Ortsstraße „Bahnhofstraße“ 

6. Straßenlänge  

0,463 km 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:1.300, Ortsstraße „Siedlungsweg“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 4 „Bahnhofstraße“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 12 

2. Straßenbezeichnung  

Bahnhofstraße 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

228/118 und 826/0, Flur 4, Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt   

Bundesstraße „B 87“ Eilenburger Chaussee 

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Gemeindeverbindungsstraße „GVS Doberschütz-Mölbitz“ 

6. Straßenlänge  

0,716 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:4.500, Ortsstraße „Bahnhofstraße“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 13 „Straße an der Mühle“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. Bestandsblattnummer 

Nr. 13 

2. Straßenbezeichnung  

An der Mühle 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

121/59, 121/41, 121/39, 125/20, 125/17, 125/12, 129/14, 129/11, 130/11, 130/8, 134/34, 

134/25, 134/35, 134/19, 125/13, 124/6, 125/44, 121/33, 125/27, 125/42, 125/41 Flur 4, 

Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 13.1/13.2  

 Ortsstraße „Martha-Brautzsch-Straße“/Ortsstraße „An der Mühle“ 13.1 

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Wendehammer / Bundesstraße „B 87“ Eilenburger Chaussee 

6. Straßenlänge  

0,443 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:2.000, Ortsstraße „An der Mühle“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 15 „Mühlweg“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. Änderung Bestandsblattnummer 

Nr. 16 

2. Straßenbezeichnung  

Alter Mühlweg 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

33/3, 20/9, 20/10 und 20/11 Flur 4, Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt  

Kreisstraße „K7421“ Breite Straße 

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Wendehammer 

6. Straßenlänge  

0,245 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:1.400, Ortsstraße „Alter Mühlweg“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Doberschütz 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 13.06.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Doberschütz 

für folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 

3 Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 14 „Hauptstraße“  

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1. Änderung Bestandsblattnummer 

Nr. 18 

2. Straßenbezeichnung  

Breite Straße 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

228/119, Flur 4, Gemarkung Doberschütz 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt  

Kreisstraße „K7421“ Breite Straße 

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Kreisstraße „K7421“ Breite Straße 

6. Straßenlänge  

0,184 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 13.06.2023 

         
                                  

Märtz, Bürgermeister      

 

Maßstab 1:1.000, Ortsstraße „Breite Straße“, OT Doberschütz  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 
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Gemeindeverwaltung informiert______________________ 

 

Aufgrund von Baumaßnahmen an der SW-Leitung zwischen Juli und September kommt es zu 

gelegentlichen Sperrungen des Radweges an der S11 in Höhe Tierheim/ GG Eilenburg-NO . 

 

Öffnungszeiten Verwaltung 

Die Verwaltung ist zu den folgenden Öffnungszeiten für Ihre Anliegen da 

Montag 09.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 

Telefonisch erreichbar unter 034244/5400 oder per Mail: info@doberschuetz.de 
 
 
 

Grünschnittannahme 

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) 

erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose 

Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): 

Freitag,   14.07.2023 von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 15.07.2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Nächste Termine am 15./16.09.2023; 13./14.10.2023 und 10./11.11.2023 

Vereine, Verbände  und Sonstige_______________________ 

Friedhofsverwaltung Mörtitz 

Am Samstag,den 24.06.2023 findet die Kassierung der Friedhofsunterhaltungsgebühr 

(FUG) statt. 

Zeit:  9.00Uhr -11.30 Uhr 

Ort:  Pfarrhaus Mörtitz 

 

An alle Friedhofsnutzer und Besucher 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass es verboten ist, Pflanzgefäße, Gläser, Grablichter 

und ähnliche Gegenstände auf bzw. neben dem Kompost abzulegen.Diese Abfälle müssen zu 

Hause entsorgt werden! 

 

mailto:info@doberschuetz.de
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Blutspendetermin am 08.07.2023 

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH, unterstützt vom Förderverein 

der Freiwilligen Feuerwehr Doberschütz e.V., führt am 08.07.2023 von 10:00 

– 13:00 Uhr den nächsten Blutspendetermin in Doberschütz im Gerätehaus 

der Freiwilligen Feuerwehr in der Eilenburger Chaussee 14 durch. 

 

Die Anmeldung zur Blutspende kann unter folgendem Link bzw. QR-Code erfolgen: 

Link: https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/Doberschuetz 

      

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost und der Förderverein der FF 

Doberschütz e.V. bitten um rege Teilnahme. 

Die Versorgung mit Speisen und Getränken ist gesichert. 

 

Volker Gobert 

Förderverein der FF Doberschütz e.V. 
 

 
 

Der DRK-Blutspendedienst bedankt sich für Ihre Blutspende  
mit einem Familien-Tagesticket für den Freizeitpark 
Oskarshausen (bei Freital). 
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Impressum: Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz  

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 
Verantwortlich: Der Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz, Herr Roland Märtz 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Ansprechpartnerin: Frau Anja Behr, Tel. 034244/54018, Fax: 034244/50344,                               

E-Mail: anja.behr@doberschuetz.de   

 

Das Amtsblatt mit den Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschütz erscheint 

vierzehntägig jeweils donnerstags in digitaler Form auf der Homepage 

www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 

werden. Die Veröffentlichungen sind ausschließlich per Mail im Word-Format an 

anja.behr@doberschuetz.de zu senden. Fotos, Zeichnungen etc. sind mit dem Namen des 

Verfassers zu kennzeichnen und als extra Datei zu senden. 

Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 
 

06.07.2023      27.06.2023 

20.07.2023      11.07.2023 

03.08.2023      25.07.2023 

17.08.2023      08.08.2023 

31.08.2023      22.08.2023 

14.09.2023      05.09.2023 

28.09.2023      19.09.2023 

12.10.2023      04.10.2023 (bereits 9 Uhr) 

26.10.2023      17.10.2023 

09.11.2023      01.11.2023 (bereits 9 Uhr) 

23.11.2023      13.11.2023 

07.12.2023      28.11.2023 

21.12.2023      12.12.2023 (bereits 12 Uhr) 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

